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Wirtschaftsförderve rein Thüringen international'e.V.
c/o Roberto Tamaske
Lessingstr. 4
07545 Gera

Bescheid nach § 60a Abs. 1 AO über
die gesonderte Feststellung der
Einhaltung der satzungsmäßigen
Voraussetzungen nach den
§§51,59, 60 und 61 AO

Feststellung
Die Satzung der Körperschaft
Wirtschaftsförderverein Thüringen international e.V. mit Sitz in Gera .
in der Fassung vom 19.02.2019 (zuletzt geändert am )
erfüllt die satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ 51, 59, 60 und 61 AO.

Hinweise zur Feststellung
Eine Anerkennung, dass die tatsächliche Geschäftsführung (§ 63 AO) den für die Anerkennung der Steuerbegünstigung
notwendigen Erfordernissen entspricht, ist mit dieser Feststellung nicht verbunden. . .
Diese Feststellung bindet das Finanzamt hinsichtlich der Besteuerung der Körperschaft und der Steuerpflichtigen, die
Zuwendungen in Form von Spenden und Mitgliedsbeiträgen an die Körperschaft erbringen (§ 60a Abs. 1 Satz 2 AO). Die
Bindungswirkung dieser Feststellung entfällt ab dem Zeitpunkt, in dem die Rechtsvorschriften, auf denen die Feststellung
beruht, aufgehoben oder geändert werden (§ 60a Abs. 3 AO). Tritt bei den für die Feststellung erheblichen Verhältnissen
eine Änderung ein, ist die Feststellung mit Wirkung vom Zeitpunkt der Änderung der Verhältnisse aufzuheben (§. 60a Abs. 4
AO).
Bitte beachten Sie, dass die Inanspruchnahme'der Steuervergünstigungen auch von'der tatsächlichen Geschäfts-führung
abhängt, die der Nachprüfung durch das Finanzamt - ggf. im Rahmen einer Außenprüfung - unterliegt. Die tatsächliche
Geschäftsführung rriuss auf die ausschließliche und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten
Zwecke gerichtet sein und den Bestimmungen der Satzung entsprechen.
Dies muss durch ordnungsgemäße Aufzeichnungen '(insbesondere Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben,
Tätigkeitsbericht, Vermögensübersicht mit Nachweisen über Bildung und Entwicklung der Rücklagen) nachgewiesen
werden (§ 63 AO). Über die Steuervergünstigungen "nach den einzelnen Steuergesetzen wird im Rahmen des
Veranlagungsverfahrens entschieden. '
In jedem Falle ist die Körperschaft insoweit ertragsteuerpflichtig, als sie einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unterhält,
der kein Zweckbetrieb ist. Soweit Körperschaftsteuerpflicht gegeben ist, besteht im gleichen Umfang Gewerbesteuerpflicht.
Durch die Gewährung der • Steuerbefreiung von der Körperschaft- und Gewerbesteuer Wird die
Umsatzsteuerpflicht grundsätzlich nicht berührt. . ' . . •

^BeijBeschäftigung von Arbeitnehmern sind Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer einzubehalten und an
das Finanzamt abzuführen. " "' '" ' ~~ ~: ~ - .- — — •-

Die Rechtsbehelfsbelehrung bezieht sich nur auf die vorstehende Feststellung.

Hinweise zur Steuerbegünstigung '. '
Die Körperschaft fördert •
folgende gemeinnützige Zwecke:.

Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des
Völkerverständigungsgedankens .

(§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr.(n) 13 AO)'.

Abkürzungen: AO = Abgabenordnung, BStBI = Bundessteuerblatt, EStG = Einkommensteuergesetz, EStDV = Einkommensteuer-Durchführungsverordnung,
GewStG = Gewerbesteuergesetz, KStG = Körperschaftsteuergesetz
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